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Allgemeine Bestimmungen des Versicherungsvertrages 

A. Basisschutz einschließlich Erweiterung B. Erweiterter Basisschutz 

I. Versicherungsschutz des Deutschen Chorverband e.V. (DCV) und seiner Mitglieds-

organisationen 

1. Der vereinbarte Versicherungsschutz gilt für den DCV und seine Mitgliedsorganisationen wie 

Chorverbände, Sängerbünde, Sängerkreise, Bezirke, Gaue, Vereine und die Deutsche         

Chorjugend e.V. 

2. Der vereinbarte Versicherungsschutz gilt 

2.1 für die Mitgliedsorganisationen des DCV, wenn und solange sie Mitglieder des DCV sind. 

2.2 für Vereine, wenn und solange sie Mitglied einer Mitgliedsorganisation des DCV sind. 

2.3 im In- und Ausland, sofern in den Versicherungsleistungen Abschnitt A., B. und C. des Ver-

sicherungsvertrages nichts anderes bestimmt ist. 

3. Versichert ist die Durchführung des satzungsgemäßen und chortypischen Verbands- bzw. Ver-

einsbetriebes und in diesem Rahmen die Veranstaltung und Ausrichtung aller vom Vorstand ge-

planten satzungsgemäßen Veranstaltungen und Unternehmungen einer Mitgliedsorganisation 

einschließlich der Vorbereitung und Abwicklung. 

 Als satzungsgemäße Veranstaltungen und Unternehmungen gelten insbesondere Veranstaltun-

gen musikalischer Art wie Konzerte, Freundschaftssingen, Chorwettstreite und Chorproben, so-

wie Vorstands- und Ausschusssitzungen, Mitgliederversammlungen, Chortreffen und -fahrten, 

auch Festumzüge, Wanderungen, Jubiläums- und Chorfeste. 

 Bei Kinder- und Jugendchören der Vereine und der den regionalen Chorverbänden/Sänger-

bünden angeschlossenen Jugendkunst- und Jugendmusikschulen gelten als versicherte Veran-

staltungen auch Instrumental-, Tanz-, Laienspiel- und Werkunterricht. 

 Mitversichert sind auch Veranstaltungen im Rahmen der Neigungsgruppen unter Einschluss der 

sportlichen Betätigung innerhalb dieser Gruppen ohne jeden Wettkampfcharakter. 

4. Versicherungsschutz besteht - über den satzungsgemäßen Verbands-/Vereinsbetrieb hinaus - für 

alle Vereinsveranstaltungen, auch soweit es sich um öffentliche Festveranstaltungen mit geselli-

gem Charakter handelt, wie z.B. Tanzveranstaltungen, Sommerfeste, Picknicks, Volks- und Stra-

ßenfeste, Jahrmärkte, Karnevalssitzungen. Ausgenommen bleiben jedoch die Veranstaltungen 

bzw. Durchführung von Rock- und Popkonzerten kommerzieller Gruppen. 

 Versichert sind darüber hinaus auch alle Reise- und Fahrtveranstaltungen der Vereine, unab-

hängig von der Dauer und Zielsetzung. 

5. Nicht versichert sind gewerbliche Unternehmen oder gewerbliche Nebenbetriebe, sofern sie nicht 

kurzfristig bei der Durchführung versicherter Veranstaltungen betrieben werden. Vereinsgaststät-

ten in eigener Regie gelten nicht als Gewerbebetriebe. 

6. Nach Eintritt eines Versicherungsfalls kann die ARAG vom DCV die Prüfung einer bestehenden 

Mitgliedschaft der betroffenen Person verlangen. 

7. Dem DCV zugehörig ist die DCV Verlags- und Projektgesellschaft mbH, für die als Mitversicherte 

dieses Vertrages für ihre Aufgaben und Tätigkeiten Versicherungsschutz im gleichen Umfang gilt. 

 Wird in nachstehenden Bestimmungen der DCV genannt, ist somit ebenfalls die Mitversicherte 

gemeint. 
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II. Versicherungsschutz für die Mitglieder und Mitarbeiter des DCV und seiner Mitgliedsorgani-

sationen gem. Abschnitt A. I. 1. und 2. 

1. Versicherte Personen sind (sofern unter Abschnitt A., B. und C. keine abweichende Regelung 

vereinbart wurde) 

1.1 alle aktiven Mitglieder des DCV und seiner Mitgliedsorganisationen; 

1.2 alle Funktionäre. 

 Als Funktionäre in diesem Sinne gelten alle Mitglieder, die den satzungsgemäß bestimmten 

Organen des DCV und seiner Mitgliedsorganisationen angehören sowie auch andere Mit-

glieder, die durch den Vorstand des DCV oder seiner Mitgliedsorganisationen ständig oder 

vorübergehend mit der Wahrnehmung bestimmter Funktionen im Rahmen der Aufgaben ei-

ner Mitgliedsorganisation beauftragt sind; 

1.3 alle Chor- und Übungsleiter; 

1.4 alle Angestellten, Arbeiter und Mitarbeiter gegen Vergütung; 

1.5 alle vom DCV oder seinen Mitgliedsorganisationen zur Durchführung versicherter Veranstal-

tungen beauftragten, nicht gewerblichen, Helfer, auch soweit es Nichtmitglieder und för-

dernde Mitglieder sind. 

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Nichtmitglieder (ausgenommen Abschnitt A. II. 1.3, 1.4 und 

1.5) und fördernde Mitglieder. 

3. Versicherungsschutz besteht bei der Teilnahme an allen nach Abschnitt A. I. versicherten Veran-

staltungen des DCV und seiner Mitgliedsorganisationen; bei Veranstaltungen außerhalb des 

DCV und seiner Mitgliedsorganisationen im In- und Ausland jedoch nur, wenn für die Teilnahme 

ein offizieller Auftrag des DCV oder einer seiner Mitgliedsorganisationen vorlag. 

4. Wegerisiko 

4.1 Versicherungsfälle auf dem direkten Wege zu und von den versicherten Veranstaltungen, 

Unternehmungen und Tätigkeiten sind mitversichert, sofern keine abweichende Regelung 

vereinbart ist. Fahrten, die in diesem Rahmen der Bildung von Fahrgemeinschaften dienen, 

sind mitversichert, auch soweit dadurch der direkte Weg verlassen wird. 

4.2 Der Versicherungsschutz beginnt jeweils mit dem Verlassen der Wohnung und reicht bis zur 

Rückkehr in die Wohnung. Wird der direkte Weg zu einer Veranstaltung nicht von der Woh-

nung aus angetreten, sondern z. B. von der Arbeitsstätte aus, so gilt dieser Abschnitt sinn-

gemäß. Das gleiche gilt für den Rückweg. 

4.3 Bei Unterbrechungen des direkten Weges besteht nur für die Dauer der Unterbrechung kein 

Versicherungsschutz, es sei denn, dass der zeitliche und räumliche Zusammenhang mit der 

Veranstaltung gewahrt ist. Sobald der reguläre Weg fortgesetzt wird, besteht wieder Versi-

cherungsschutz. 

4.4 Versicherungsfälle am auswärtigen Aufenthaltsort sind mitversichert. Private Aufenthalts-

Verlängerungen fallen nicht unter den Versicherungsschutz. Wird die Anreise früher oder die 

Abreise später angetreten als es die Veranstaltung notwendig macht, so besteht Versiche-

rungsschutz nur während der Veranstaltung und auf dem direkten Wege zu und von der 

Veranstaltung. 
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5. Nicht versichert ist die Ausübung des Berufs der Mitglieder und versicherten Helfer, auch wenn 

die Ausübung für den DCV oder eine Mitgliedsorganisation erfolgt, sofern es sich nicht um Versi-

cherte gemäß Abschnitt A. II. 1.3 und 1.4 handelt. Maßgebend ist die Tätigkeit, die zum Zeitpunkt 

des Schadeneintritts ausgeübt wurde.  
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Versicherungsleistungen  

A. Basisschutz einschließlich Erweiterung B. Erweiterter Basisschutz 

I. Haftpflichtversicherung 

1. Gegenstand der Versicherung 

Die ARAG Allgemeine gewährt den Versicherten Haftpflichtversicherungsschutz für die versicher-

ten Veranstaltungen, Unternehmungen und Tätigkeiten. 

Der Versicherungsschutz wird nach Maßgabe der Vereinbarungen des Gruppenversicherungs-

vertrages, der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherungen (AHB 

2014), der besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haft-

pflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-

Haftpflichtversicherung (Umwelthaftpflicht-Basis- und Regress), der besonderen Bedingungen 

und Risikobeschreibungen für die Umweltschadensversicherung (BBR Umweltschaden) sowie 

den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden 

(AVB) gewährt. 

2. Besondere Vertragserweiterungen 

2.1 Haus- und Grundbesitz 

2.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Eigentümer, Mieter, Vermieter, Pächter, 

Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Einrichtungen, die dem 

üblichen und gewöhnlichen Verbands- bzw. Vereinsbetrieb sowie der Durchführung der 

vom Vorstand geplanten satzungsgemäßen Veranstaltungen dienen, z.B. Büroräume, 

Aulen, Restaurationsbetriebe in eigener Regie. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Schäden infolge Verstoßes gegen die in 

den vorgenannten Eigenschaften obliegenden Verpflichtungen (z.B. bauliche Instand-

haltung, Beleuchtung, Reinigung, Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte, Schnee-

räumen auf Bürgersteig und Fahrdamm); dies gilt auch für die gesetzliche Haftpflicht 

der durch Arbeitsvertrag mit diesen Verpflichtungen oder sonstigen Betreuung der 

Grundstücke beauftragten Personen aus Ansprüchen, die gegen sie aus Anlass der 

Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

2.1.2 Mitversichert ist auch das Risiko als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 

Versicherung bis zum Besitzwechsel bestanden hat. 

2.1.3 In Abänderung von Ziffer 7.3 AHB ist die Verpflichtung eingeschlossen, fremde Eigen-

tümer von etwaigen gesetzlichen Haftpflichtansprüchen anspruchsberechtigter bzw. 

dritter Personen freizustellen, die im Zusammenhang mit der Benutzung der von frem-

den Eigentümern dem DCV oder einer seiner Mitgliedsorganisationen zu satzungsge-

mäßen Zwecken überlassenen Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Einrich-

tungen stehen, es sei denn, es handelt sich um einen Haftpflichtanspruch, der den 

Vermieter aufgrund seiner gesetzlichen Haftung als Grundstückseigentümer berührt. 

Diese Freistellung bezieht sich ebenfalls auf die Abwehr unberechtigter Ansprüche.  
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2.2 Mietsachschäden 

2.2.1 In Abänderung von Ziffer 7.6 AHB umfasst der Versicherungsschutz auch die gesetzli-

che Haftpflicht aus Schäden an fremden Räumlichkeiten, deren Einrichtungen sowie an 

geliehenen Musikinstrumenten und Musikwiedergabegeräten von vereinsfremden 

Personen. 

2.2.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche aus  

2.2.2.1 Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 

2.2.2.2 Schäden an Heiz-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen 

sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

2.2.2.3 Abhandenkommen von Sachen. 

2.3 Bauherrenrisiko 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 

(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- oder Grabearbeiten) auf den versicherten 

Grundstücken, wenn ihre Kosten im Einzelfall auf nicht mehr als € 500.000 zu veranschlagen 

sind. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt der beitragsfreie Einschluss des Bauherren-

risikos. 

Empfehlung: Wird dieser Betrag überschritten, so besteht dennoch Versicherungsschutz, 

wenn durch gesonderte Anmeldung bei der ARAG lediglich die Differenz zwischen 

€ 500.000,- und der tatsächlichen Bausumme nachversichert wird. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder bei der Mitarbeit an 

Bauobjekten oder sonstigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten des Vereins. 

2.4 Gegenseitige Ansprüche 

In Erweiterung von Ziffer 7.4 und 7.5 AHB wird im Rahmen des durch diesen Vertrag be-

stimmten Deckungsumfangs Versicherungsschutz auch in folgenden Fällen gewährt: 

Bei Ansprüchen 

2.4.1 eines Mitglieds gegen eine Mitgliedsorganisation aus Personen- und Sachschäden;  

2.4.2 eines Mitglieds gegen eine vom DCV oder eine seiner Mitgliedsorganisationen bestell-

ten Aufsichtspersonen/Chorleiter wegen Personen- und Sachschäden, gleichgültig, ob 

die Tätigkeit unentgeltlich oder entgeltlich ausgeübt wird, z.B. Leiter eines Kinder- oder 

Jugendchores; Neigungsgruppen; 

2.4.3 eines Mitglieds gegen ein Mitglied derselben Mitgliedsorganisation oder einer anderen 

Mitgliedsorganisation aus Personen- und Sachschäden. An jedem derartigen Sach-

schaden ist der Versicherte mit 10 %, mindestens jedoch € 250,-- selbst beteiligt; 

2.4.4 eines Mitglieds des Vorstandes oder des gesetzlichen Vertreters des DCV oder einer 

seiner Mitgliedsorganisationen aus Personen- und Sachschäden, wenn der Schaden 

durch einen Umstand verursacht wurde, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betref-

fenden Anspruchstellers (bzw. dessen Angehörigen) liegt; 

2.4.5 einer Mitgliedsorganisation gegen eine andere Mitgliedsorganisation oder ein Mitglied 

einer anderen Mitgliedsorganisation aus Sachschäden. 

Nicht versichert sind alle sonstigen gegenseitigen Ansprüche der Versicherten untereinander.  
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2.5 Schlüsselverlust 

2.5.1 In teilweiser Abänderung von Ziffer 2.2 AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz 

auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen und der Beschädigung 

von fremden Schlüsseln, die vorübergehend im Rahmen der Verbands-/Vereinstätigkeit 

übernommen worden sind. 

  Versichert sind die Kosten für 

- Austausch oder Änderung von Schlössern oder Schließanlagen,  

- provisorische Sicherungsmaßnahmen, 

- Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Ver-

lust des Schlüssels festgestellt wurde. 

2.5.2 Ausgeschlossen bleiben weitere Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust 

ergeben (z.B. Einbruch). 

Empfehlung: Grundsätzlich sollten nur jeweils die Bereichsschlüssel, nicht jedoch die Haupt-

schlüssel einer Generalschließanlage genommen werden. 

2.6 Auslandsschäden 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Aus-

land vorkommenden Schadenereignissen, sofern diese auf die Ausübung der durch diesen 

Vertrag versicherten Tätigkeit zurückzuführen sind. 

Bei Schadenereignissen in den USA, Japan, Mexiko und Kanada werden - abweichend von 

Ziffer 6.5 AHB - die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versi-

cherungssumme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-

richtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach 

Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 

Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 

Versicherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung des Versicherers gilt 

mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der €-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut ange-

wiesen ist. 

2.7 Vermögensschäden (Drittschäden) 

2.7.1 Mitversichert sind im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haft-

pflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB), der gesetzlichen Bestimmungen und 

der folgenden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht aus Vermögensschäden des 

DCV, seiner Mitgliedsorganisationen sowie deren Funktionäre. 

Es wird Versicherungsschutz für den Fall gewährt, dass der Versicherte wegen eines 

 in den versicherten Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten - von ihm 

 selbst oder einer anderen Person, für die er einzutreten hat - begangenen Verstoßes 

 von einem anderen (Drittschaden) auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-

vatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird (vgl. § 

1 I. AVB). Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden noch 

Sachschäden sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten. 
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2.7.2 Ausgeschlossen von der Vermögensschaden-Versicherung sind Haftpflichtansprüche 

2.7.2.1 die auf einen im Ausland eingetretenen Schaden oder auf eine im Ausland vor-

genommene Tätigkeit oder Unterlassung zurückzuführen sind, ferner solche, 

die vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden. Dies gilt auch im 

Falle eines ausländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO); 

2.7.2.2 aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten, aus Kauf- und Liefe-

rungsverträgen - insbesondere wegen Nichteinhaltung vereinbarter Lieferungs-

fristen - sowie aus Garantiezusagen; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen 

Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaft-

lichen Geschäften; 

2.7.2.3 wegen Schäden, die durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße 

beim Zahlungsakt sowie Veruntreuung des Personals des Versicherungsneh-

mers entstehen; 

2.7.2.4 wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, 

Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtigten), oder durch sons-

tige wissentliche Pflichtverletzung; 

2.7.2.5 aus Taxationen (wegen unrichtiger Taxen usw.); 

2.7.2.6 aus Schäden, welche darauf zurückzuführen sind, dass der Deutsche Chorver-

band und seine Mitgliedsorganisationen oder seine Angestellten Fehler über-

sehen, die in Rechnungen, Aufstellungen, Kostenanschlägen oder Maßen in 

Zeichnungen enthalten sind, deren Prüfung dem Deutschen Chorverband und 

seiner Mitgliedsorganisationen übertragen war; 

2.7.2.7 wegen Abhandenkommens von Sachen, also auch wegen Abhandenkommens 

von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

2.7.2.8 aus Schäden an Gewässern (auch an Grundwasser) und deren Folgen. 

2.8 Ausschlüsse 

Von der Versicherung ausgeschlossen ist, was nicht unter die versicherte, vom Vorstand ge-

plante satzungsgemäße Tätigkeit fällt, insbesondere die Haftpflicht 

2.8.1 aus Verwendung von Tribünen, die nicht behördlich abgenommen sind; 

2.8.2 wegen Schäden, die der DCV, eine seiner Mitgliedsorganisationen oder eine von ihnen 

bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen, Kraftfahr-

zeuganhängern, Wasserfahrzeugen, Luftfahrzeugen verursachen oder für die sie als 

Halter oder Besitzer von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahrzeugen 

oder Luftfahrzeugen in Anspruch genommen werden. 

Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, 

Luftfahrzeugen und Wasserfahrzeugen ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmun-

gen, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn die 

Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten kein Versicherungsschutz, 

so gilt das auch für alle anderen Versicherten; 

2.8.3 aus Schäden, die durch Explosion oder Brand solcher Stoffe entstehen, bei deren Be-

handlung der Inanspruchgenommene vorsätzlich gegen behördliche Vorschriften ver-

stoßen hat; 
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2.8.4 aus der Ausrichtung nicht versicherter Veranstaltungen gemäß den Allgemeine Best-

immungen des Versicherungsvertrages Abschnitt A. I. 4.; 

2.8.5 aus der Haltung von Tieren; 

2.8.6 aus Schäden an Kommissionsware; 

2.8.7 aus der Ausübung des Berufes von Versicherten, auch wenn diese im Auftrag oder In-

teresse des DCV oder einer seiner Mitgliedsorganisationen erfolgte, soweit hierfür nicht 

Versicherungsschutz gemäß den Allgemeine Bestimmungen des Versicherungsvertra-

ges Abschnitt A. II. 1.3 und 1.4 besteht; 

2.8.8 aus Schadenfällen, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb der Versicherten 

gemäß des Sozialgesetzbuches (SGB) VII oder gleichartiger Bestimmungen anderer 

Länder handelt. 

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 

die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-

fügt werden; 

2.8.9 aus Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-

gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfü-

gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 

Auf die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7 AHB wird hingewiesen. 

2.9 Versicherungssummen 

Die Versicherungssumme beträgt: 

Für Personen- und/oder Sachschäden je Ereignis: 

 € 5.000.000,-- pauschal 

Bis zur Versicherungssumme sind Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögensschäden 

pauschal je Ereignis im Rahmen der Umwelthaftpflichtversicherung mitversichert. Sanie-

rungsmaßnahmen und Kostentragungsverpflichtungen im Rahmen der Umweltschadenversi-

cherung sind als bis zur Versicherungssumme als Jahreshöchstleistung mitversichert. 

Innerhalb der Versicherungssumme  

Für Vermögensschäden je Verstoß (gemäß Abschnitt A. 2.7): 

 € 10.000,-- höchstens 
 € 30.000,-- im Versicherungsjahr 

In Abänderung von § 3. II. 3. AVB gilt der vereinbarte Mindestselbstbehalt als gestrichen. 

Für Mietsachschäden (gemäß Abschnitt A. 2.2): 

 € 500.000,-- für Schäden an unbeweglichen und 
 € 50.000,-- für Schäden an beweglichen Sachen 

An jedem Versicherungsfall ist der Versicherte mit € 100,-- selbst beteiligt. 

Für Schlüsselverlust (gemäß Abschnitt A. 2.5): 

 € 50.000,--  

2.10 Obliegenheiten im Schadenfall 

Auf die Obliegenheiten vor und nach Eintritt des Versicherungsfalles (Ziffern 24 - 26 AHB) 

wird hingewiesen. 
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II. Rechtsschutzversicherung 

1. Gegenstand der Versicherung 

Die ARAG Rechtsschutz sorgt nach Eintritt des Versicherungsfalles für die Wahrnehmung der 

rechtlichen Interessen der Versicherten und trägt die hierbei entstehenden Kosten. 

Der Versicherungsschutz wird nach Maßgabe der Vereinbarungen des Gruppenversicherungs-

vertrages, des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), der  Allgemeinen Bedingungen für die 

Rechtsschutzversicherung (ARB 2000) sowie der sonstigen gesetzlichen Bestimmungen ge-

währt.  

2. Umfang des Versicherungsschutzes 

2.1 Es gelten die §§ 1 – 20 der ARB 2000 mit Ausnahme des § 13 ARB 2000. 

2.2 Im Rahmen des § 24 Abs. 1 b), 2 und 3 ARB 2000 – Rechtsschutz für Vereine – besteht 

Versicherungsschutz für den DCV, seine Mitgliedsorganisationen, deren Mitglieder und Mit-

arbeiter für folgende Leistungsarten: 

2.2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) ARB 

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auf einer 

Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, 

Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen. 

Bei Schadenersatzansprüchen von Mitversicherten untereinander wird Versicherungs-

schutz nur nach vorheriger Zustimmung des Verbandes gewährt. 

2.2.2 Straf-Rechtsschutz gemäß § 2 i) bb) ARB 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines (nicht verkehrsrechtlichen) Vergehens, 

dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem Versi-

cherten ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherten dagegen 

vorgeworfen ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwir-

kend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich 

gehandelt hat. Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versiche-

rungsschutz, ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich be-

gangen werden kann (z.B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei kommt es weder auf 

die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an. 

2.2.3 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz gemäß § 2 j) ARB 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer (nicht verkehrsrechtlichen) Ordnungs-

widrigkeit. 

2.3 Im Rahmen des § 24 Abs. 1 b), 2 und 3 ARB 2000 – Rechtsschutz für Vereine – besteht 

ferner Versicherungsschutz für den DCV und seine Mitgliedsorganisationen für folgende 

Leistungsarten: 

2.3.1 Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) ARB 

für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen. 

2.3.2 Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) ARB 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Sozialgerichten in Deutschland. 

Zusätzlich zu § 24 ARB und abweichend von § 2 d) ARB besteht Rechtsschutz auch 

als 
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2.3.3 Vertrags-Rechtsschutz 

für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuld-

verhältnissen des DCV und seiner Mitgliedsorganisationen wie 

Chorleiterverträge, 

Kaufverträge, 

Verträge über Anmietung von Fahrzeugen für gemeinsame satzungsgemäße, vom 

Vorstand geplante Fahrten, 

Verträge über Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung satzungsgemäßer, 

vom Vorstand geplanter Veranstaltungen. 

2.4 Ausgeschlossen sind Rechtsangelegenheiten gemäß § 3 ARB 2000, sofern sich aus den 

Bestimmungen dieses Versicherungsvertrages nichts anderes ergibt. Darüber hinaus um-

fasst der Versicherungsschutz nicht das Risiko aus: 

2.4.1 gewerblichen Nebenbetrieben; 

2.4.2 dem Eigentum, Besitz, Halten oder dem Lenken von Motorfahrzeugen zu Lande, zu 

Wasser und in der Luft sowie Anhängern. 

3. Versicherungsleistungen 

3.1 Die ARAG Rechtsschutz zahlt im Rahmen der gesetzlichen Gebührenordnung: 

3.1.1 die gesetzliche Vergütung für den eigenen Rechtsanwalt 

- bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Kosten für einen weiteren Anwalt im 

Rahmen des § 5 (1) a) ARB 2000; 

- bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Ausland die Kosten für einen weiteren Anwalt im 

Rahmen des § 5 (1) b) ARB 2000; 

3.1.2 die Gerichtskosten; 

3.1.3 die Entschädigung für Zeugen und  Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 

werden; 

3.1.4 die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

3.1.5 die Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die 

im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen; 

3.1.6 die Kosten der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, wenn sein 

Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von 

Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsrei-

sen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen; 

3.1.7 die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen 

Kosten, soweit der Versicherte zu deren Erstattung verpflichtet ist; 

3.1.8 alle erforderlichen Vorschüsse auf diese Leistungen; 

3.1.9 Kaution zur Haftverschonung (als Darlehen) bei Strafverfahren im Ausland. 

3.2 Die Höchstgrenze der Leistungen beträgt je Rechtsschutzfall € 1.000.000,--, für Kautionen 

gemäß Abschnitt 3. 3.1.9 € 26.000,--. 
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3.3 Selbstbeteiligung 

3.3.1 Je Versicherungsfall wird auf die erstattungsfähigen Kosten eine Selbstbeteiligung von 

€ 250,-- angerechnet. 

3.3.2 Eine Selbstbeteiligung entfällt, wenn 

3.3.2.1 die Mitgliedsorganisation/der Versicherte von der ARAG Rechtsschutz die 

Auswahl des zu beauftragenden Rechtsanwaltes verlangt, 

3.3.2.2 die ARAG Rechtsschutz daraufhin einen Rechtsanwalt benennt und dieser 

Rechtsanwalt die Interessen der Mitgliedsorganisation/des Versicherten wahr-

nimmt. 

3.4 Rechtsschutz besteht gemäß § 6 (1) ARB 2000 und in Abweichung von § 6 (2) ARB 2000 

nur soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa und den Anliegerstaaten des 

Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine 

Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtli-

ches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

3.5 Der Versicherte hat das Recht der freien Anwaltswahl, d.h., er kann den Rechtsanwalt sei-

nes Vertrauens, der beim zuständigen Gericht ansässig ist, selbst wählen. Abschnitt 3.3 

bleibt unberührt. 
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